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Signalisierung und Beleuchtung von Zusatzgeräten
auf landwirtschaftlichen Motorfahrzeugen

In der Nummer 1/80 der «Schweizer Land- Schematas die für die erwähnte Signalisie-
technik» haben wir mit verschiedenen rung und Beleuchtung massgebenden Vor-

Abb. 1:
Mit dem schwarz/gelben
Brett werden gleichzeitig
die Gerätebreite markiert
und die spitzen Zinken des
Zustreichrechens
abgedeckt. Der Signalkörper
muss bei einem Überhang
von mehr als 1 m angehängt

werden. Die weit
aussen angebrachte
Beleuchtung ist zugleich
Markierlicht.

Abb. 2:
Die schwarz/gelben Streifen

können auf flachen
Maschinenteilen oder auf
Blechtafeln aufgemalt oder
aufgeklebt werden.
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Abb. 3:
Der Spurmarqueur muss
wegen seiner schneidenden

Kante abgedeckt oder
entfernt werden.

Abb. 4:
Für die Markierung der
Gerätebreite genügen die
Tafeln mit den schwarz/
gelben Streifen und den
Rückstrahlern. Da der
Krümler keine scharfen
Kanten aufweist, muss er
nicht abgedeckt werden.
Der Überhang ist mit dem
Signalkörper markiert.

Schriften erläutert. In dieser Nummer möchten

wir nun an zwei Beispielen zeigen, wie
die vorschriftsgemässe Ausrüstung aussehen

kann.
Dabei ist zu beachten, dass durch die
Kreiselegge die Schluss-Blinklichter des Zug¬

fahrzeuges nicht verdeckt werden. Die Egge

muss in diesem Fall nur bei Dunkelheit
und wenn die Witterung es erfordert,
beleuchtet werden. Dazu genügen auch zwei
nach vorne weiss und nach hinten rot
leuchtende Batterielampen.
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Abb. 5:
Die Schluss-Blinklichtan-
lage ist für verschiedene
Zusatzgeräte verwendbar.
Durch entsprechende
Halterungen ist dafür
gesorgt, dass das linke
Element nicht mit dem Rechten

vertauscht werden
kann.

Abb. 6:
Die Beleuchtung ist soweit
aussen angebracht, dass
sie zugleich die Aufgabe
des Markierlichtes erfüllt.

Bei der Sämaschine sind die Lichter des
Traktors verdeckt. Es sind deshalb nachts
und wenn die Witterung es erfordert,
entsprechende Ersatzvorrichtungen anzubringen.

In der Nummer 3/80 der «Schweizer Land¬

technik» werden wir Ausrüstungsbeispiele
von Heuerntemaschinen und Pflügen
zeigen.

SVLT, Technischer Dienst
Werner Bühler
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